
Bereits aufgehoben
durch B-Plan 872

Aufzuhebender Teilbereich

4. Rechtsgrundlage für das Teilaufhebungsverfahren
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert duch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen
(StaBa) hat am 06.02.2025 für diesen
Plan Nr. 55 die Aufstellung (§ 2 Abs. 1 BauGB)
und die Veröffentlichung im Internet und die
öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) zum
Teilaufhebungsverfahren beschlossen.
█████ Farbe der Eintragung
Wuppertal, den

Vorsitzender des StaBa

Dieser Plan Nr. 55 ist vom 10.03.2025
bis zum 11.04.2025 im Internet veröffentlicht
und öffentlich ausgelegt worden
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

█████ Farbe der Eintragung
Ressort Bauen und Wohnen
Wuppertal, den

I.A.

Der Rat der Stadt hat am
für diesen Plan Nr. 55 den Satzungsbeschluss
zum Teilaufhebungsverfahren (§ 10 Abs. 1
BauGB) gefasst.

█████ Farbe der Eintragung
Wuppertal, den

Oberbürgermeister

Im Stadboten Nr.
vom ist der vom Rat der Stadt
am
gefasste Satzungsbeschluss ortsüblich
bekanntgemacht worden (§ 10 Abs. 3 BauGB).
D e r   O b e r b ü r g e r m e i s t e r 
Ressort Vermessung, Katasteramt und
Geodaten
Wuppertal, den

I.A.

Teilaufhebungsverfahren
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